
BENUTZUNGSBEDINGUNGEN UND HAUSORDNUNG  

1. Allgemeine Bestimmungen, Geltungsbereich, Hausrecht  

1.1. Im Rahmen der Benutzung und innerhalb der regulären Öffnungszeiten ist der Zutritt zu und der Aufenthalt in 

der öffentlich zugänglichen Bücherstube frei. Öffnungszeiten: Mittwoch und Sonntag von 10.00 bis 19.00 Uhr.  

Außerhalb der Öffnungszeiten können Sondheimer Gruppen das Gebäude als Treffpunkt nutzen. 

1.2. Mit dem Betreten des Gebäudes erkennen die Nutzer die Benutzungsbedingungen und die Hausordnung in 

ihrer jeweils gültigen Fassung als verbindlich an.  

1.3. Die Ausübung des Hausrechts steht der Stadt Mellrichstadt zu und wird im Auftrag vom Heimat- und 

Kulturverein Sondheim i. Gr. e. V. (HKV) wahrgenommen. Das verantwortliche Personal des HKV ist berechtigt, 

Besuchern Weisungen zu erteilen. Diesen Weisungen ist Folge zu leisten.  

1.4. Eine Nichtbeachtung von Weisungen bzw. ein Verstoß gegen die Hausordnung kann zur Folge haben, dass 

der Betreffende des Hauses verwiesen wird bzw. ihm / ihr ein Hausverbot auferlegt wird.  

2. Verhalten im Gebäude 

 2.1. Besucher haben sich stets so zu verhalten, dass andere Besucher nicht behindert, gefährdet oder in ihren 

berechtigten Ansprüchen beeinträchtigt werden.  

2.2 Ein schonender Umgang mit dem vorhandenen Mobiliar wird vorausgesetzt. Das Gebäude ist nach der Nutzung 

durch Gruppen gesäubert zu übergeben. 

2.3 Das Rauchen ist untersagt.  

2.4 Speisen und Getränke können zum Verzehr mitgebracht werden. Eine Zubereitung im Gebäude ist untersagt. 

2.5. Das Betreiben elektrischer Geräte im Gebäude bedarf der ausdrücklichen Genehmigung durch den 

Vorsitzenden des HKV 

3. Gegenstände und Tiere 

3.1. Große oder sperrige Gepäckstücke und andere störende Gegenstände dürfen nicht mit in das Gebäude 

gebracht werden. Das Mitbringen von Tieren - mit Ausnahme von Blindenführhunden - ist nicht gestattet. 

3.2. Die Stadt Mellrichstadt und der HKV übernehmen keine Haftung für Kleidung, Geräte oder sonstige 

mitgebrachte, verlorene, beschädigte oder gestohlene Wert- / Gegenstände.  

4. Sonstiges  

4.1. Zur Spende mitgebrachte Bücher sind im Vorraum im Regal abzulegen. Zum Transport verwendete Kartons, 

Taschen etc. sind wieder mitzunehmen. 

4.2. Mitgenommene Bücher dürfen behalten werden oder nach dem Lesen wieder im Vorraum abgelegt werden. 

4.3. Die vorhandenen Spiele dürfen nicht entliehen werden und verbleiben im Gebäude. 

4.4. Größere Bücherspenden sind vorab dem Vorsitzenden des HKV zu melden. 


